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Zusammenarbeit mit Frankreich

Video

Als unmittelbarer Nachbar zu Frankreich ist Baden-Württemberg die besondere Bedeutung einer
engen deutsch-französischen Partnerschaft bewusst. Wir legen deshalb großen Wert auf eine
vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit mit Frankreich.

Die enge Kooperation mit den französischen Nachbarn ist über Jahrzehnte gewachsen und erstreckt
sich insbesondere in der Grenzregion auf alle Lebensbereiche. Der Oberrhein ist ein eng verflochtener
Lebensraum, nicht nur institutionell sondern auch persönlich. Politische Gremien, Expertengruppen und
grenzüberschreitende Institutionen kooperieren tagtäglich miteinander und treiben mit ihrem
Engagement und Herzblut die europäische Integration im Alltag voran.

Mit der  (ehemals: Frankreich-Konzeption)
hat sich das Land am 14. Juli 2020 eine Gesamtstrategie für die Kooperation mit Frankreich gegeben,
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https://www.youtube-nocookie.com/embed/sqDFXo6Y3e8?start=0
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/in-europa-und-der-welt/frankreich#c126990
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/startseite


die bestehende Maßnahmen stärkt und weiterentwickelt und der Zusammenarbeit langfristig neue
Impulse gibt. Die  bietet einen Überblick über entsprechende Aktivitäten des
Landes.

Der  fördert kleine
Initiativen aller Lebensbereiche mit Bezug zu den Aktionsfeldern der Partnerschafts-Konzeption Baden-
Württemberg & Frankreich, die den baden-württembergisch-französischen Austausch und die
Zusammenarbeit voranbringen.

Baden-Württemberg und Frankreich – eine Geschichte der
deutsch-�ranzösischen Freundscha�t
Die deutsch-französische Freundschaft ist nicht nur die enge Beziehung zweier benachbarter Staaten. Sie
ist zugleich das Herzstück und der Motor der Europäischen Union und der Idee der europäischen
Einigung. Als unmittelbarer Nachbar mit einer rund 180 Kilometer langen Grenze zu Frankreich pflegt
Baden-Württemberg eine besonders enge und über Jahrzehnte gewachsene Partnerschaft zu Frankreich.
Wir gehen dabei gemeinsam mit gutem Beispiel voran, um ein wirtschaftlich erfolgreiches, stabiles,
solidarisches und demokratisches Europa voranzubringen. Die tiefe Verbundenheit mit unseren
Nachbarinnen und Nachbarn auf der anderen Seite des Rheins ist historisch gewachsen und erstreckt
sich in nahezu alle Lebensbereiche der Bürgerinnen und Bürger.

Kein Wunder also, dass sich ausgerechnet in Baden-Württemberg nur wenige Jahre nach Ende des
Zweiten Weltkriegs die erste Kommune offiziell die Zusammenarbeit mit einer französischen
Partnerstadt auf die Fahnen schrieb. Bereits im Jahr 1950 gingen die Stadt Ludwigsburg und die
französische Stadt Montbéliard die erste deutsch-französische Städtepartnerschaft ein. Und diese enge
Verbundenheit der beiden Städte währt bis heute an. In den kommenden Jahrzehnten und bis heute
sollten über 460 weitere solcher Städtepartnerschaften zwischen baden-württembergischen und
französischen Kommunen folgen.

Unvergessen bleibt auch die 
, die er am 9. September 1962 im Ludwigsburger Schlosshof in deutscher Sprache hielt. Mit

dieser symbolträchtigen Geste legte er den Grundstein für die Versöhnung und weitere Vertiefung der
deutsch-französischen Zusammenarbeit. Wenige Monate später wurde der Elysée-Vertrag am 22. Januar
1963 von Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem früheren französischen Staatspräsident de Gaulle
unterzeichnet. Und genau 56 Jahre später wurde die deutsch-französische Freundschaft am 22. Januar
2019 durch Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel
Macron durch die Unterzeichnung des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit und
Integration, besser bekannt als , erneut besiegelt. Ein besonderes Merkmal dieses
Vertrages ist die Würdigung der besonderen Rolle des gemeinsamen deutsch-französischen
Grenzraumes für die Zukunft dieser Freundschaft.

Ein eng ver�lochtener Lebensraum mit um�assender Expertise

Website „Vive la Wir“

Mikroprojektefonds der Partnerschafts-Konzeption Baden-Württemberg & Frankreich

Rede an die Jugend des früheren französischen Staatspräsidenten Charles
de Gaulle

Vertrag von Aachen

https://vivelawir.eu/
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/in-europa-und-der-welt/frankreich#c143625
https://degaulle.lpb-bw.de/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/deutschland-und-frankreich-schliessen-vertrag-von-aachen-1566838


Die Zusammenarbeit zwischen Baden-Württemberg und Frankreich, dabei vor allem mit den
französischen Partnerinnen und Partnern in der unmittelbaren Grenzregion Grand Est aber auch in der
Region Auvergne-Rhône-Alpes im Rahmen der Vier Motoren für Europa, ist auf allen Ebenen eng
verflochten und vernetzt. Gemeinsam – maßgeblich auch im Dreiklang mit unseren Partnern in der
Schweiz – ist es uns gelungen, Leuchtturmprojekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wie den
Aufbau des Hochschulverbunds , der mittlerweile auch eine eigene
Rechtspersönlichkeit im Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) besitzt, oder das

 auf den Weg zu bringen. Die deutsch-französische und besonders die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit zeichnet sich in Baden-Württemberg darüber hinaus durch eine Reihe von
hochqualifizierten Informations-, Beratungs- und Forschungsstellen mit geballter Expertise aus:
Bürgerinnen und Bürger stehen bei grenzüberschreitenden Fragestellungen zum Beispiel die vier

, das , das 
 oder der 

, ein Kooperationsprojekt der Agentur für Arbeit und des Pôle emploi in Kehl,
sowie als Experte für das gegenwärtige Frankreich und die deutsch-französischen Beziehungen das

 in Ludwigsburg zur Verfügung.

Zusammenarbeit au� vielen Ebenen
Die Zusammenarbeit zwischen Baden-Württemberg und Frankreich findet auf verschiedenen Ebenen
und in unterschiedlichen Gremien statt. Hier sind wie in der Oberrheinkonferenz auch die
Schweizerischen Nachbarn mit einbezogen.

Eucor – the European Campus

trinationale Kompetenzzentrum für grenzüberschreitende Gesundheitskooperation am Oberrhein
TRISAN

Informations- und Beratungsstellen INFOBEST am Oberrhein Euro-Institut Zentrum für
europäischen Verbraucherschutz Service für Grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung
Strasbourg – Ortenau

Deutsch-Französisches Institut (dfi)

Auf Grundlage des Vertrags von Aachen wurde am 22. Januar 2020 der Ausschuss für
grenzüberschreitende Zusammenarbeit konstituiert. Als Mitglied in diesem Ausschuss, setzt sich Baden-
Württemberg für eine stetige Harmonisierung des Grenzraumes im Sinne der europäischen Integration
ein. Der neue Ausschuss ergänzt dabei die über Jahrzehnte etablierten, effizienten trinationalen
Strukturen am Oberrhein, in denen die Kantone der Westschweiz fester Bestandteil der Partnerschaft
sind. Der Ausschuss wird von den Bevollmächtigten für die deutsch-französische Zusammenarbeit in
den deutschen und französischen Außenministerien geleitet. Die Koordinierung obliegt dem Sekretariat
des Ausschusses mit Sitz in Kehl.

Ausschuss �ür grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Die  bildet seit 1991 den institutionellen Rahmen der grenzüberschreitenden
deutsch-französisch-schweizerischen Zusammenarbeit am Oberrhein. Sie verbindet die Regierungs- und
Verwaltungsbehörden auf regionaler Ebene – auf deutscher Seite durch die Länder Baden-Württemberg
und Rheinland-Pfalz, auf Schweizer Seite durch die  Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau,
Jura und Solothurn sowie auf französischer Seite durch die staatlichen und gebietskörperschaftlichen
Behörden in der Région Grand Est. Ihr Hauptanliegen ist die Vertiefung der dynamischen
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Verwaltungen in der Oberrheinregion. Aus den

Oberrheinkon�erenz

Oberrheinkonferenz (ORK)

https://www.eucor-uni.org/de/
https://www.trisan.org/
https://www.trisan.org/
https://www.euroinstitut.org/
https://www.cec-zev.eu/de/startseite/
https://www.s-p-t.eu/
https://www.dfi.de/
https://www.oberrheinkonferenz.org/de/


Arbeitsgruppen der ORK sind herausragende Kooperationsprojekte wie der ,
das deutsch-französisch-schweizerische Netzwerk der Energie- und Klimaakteure 
oder die Allianz der Hochschulen für angewandte Wissenschaften am Oberrhein 
entstanden.

trinationale Museumspass
TRION-climate e.V.

TriRhenaTech

Gemäß dem Bonner Abkommen vom 22. Oktober 1975 verfolgt die deutsch-französisch-schweizerische
Regierungskommission den Auftrag, die Prüfung und Lösung von nachbarschaftlichen Fragen in der
Oberrheingegend zu erleichtern und damit bestehende Grenzhemmnisse abzubauen. Mit der Basler
Vereinbarung vom 21. September 2000 wurde dieser Auftrag erneut bestätigt. Bei den jährlich
stattfindenden Sitzungen der trinationalen Regierungskommission beraten und beschließen die
nationalen Regierungen der drei Staaten über ihre jeweiligen Außenministerien konkrete, die
grenzüberschreitende Kooperation betreffende Fragestellungen mithilfe der Fachexpertise der
regionalen Ebene. Sie ist damit die Schaltstelle der Oberrheinkonferenz zu den jeweiligen nationalen
Regierungen für alle Fragen, die nicht auf regionaler Ebene geregelt werden können.

Deutsch-�ranzösisch-schweizerische Regierungskommission

Die  im deutsch-französisch-schweizerischen Grenzgebiet
setzt sich aus dem Elsass, der Nordwestschweiz, einem Teil der Südpfalz und einem Teil von Baden
zusammen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt,

die Ressourcen des Oberrheins als Wirtschaftsraum nachhaltig weiterzuentwickeln,
für raumrelevante Vorhaben eine gemeinsame Raumordnungspolitik zu entwickeln,
die Region als attraktiven Lebensraum auszugestalten und
sich im nationalen und internationalen Wettbewerb optimal zu positionieren.

Die Kooperationsstruktur der TMO ist aufgrund ihrer Gliederung in vier Säulen – Politik, Wissenschaft,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft – einmalig. Gemeinsam konnten unter anderem die
Wissenschaftsoffensive Oberrhein, die Studie zur Umstellung auf erneuerbare Energien „RES_TMO:
Nachhaltige Energieversorgung und Speicherung“ oder eine Studie zum Anschluss des Euro-Airports
realisiert werden. Am 22. November 2019 wurde von den Mitgliedern die „TMO-Strategie 2030“
unterzeichnet. Diese Strategie definiert die gemeinsamen Ziele der TMO-Mitglieder für das kommende
Jahrzehnt und präsentiert konkrete Vorschläge, wie diese erreicht werden können. Dabei wurden
strategische Weichen gestellt und Synergien geschaffen mit dem Vertrag von Aachen, dem INTERREG
Programm Oberrhein sowie der Partnerschafts-Konzeption Baden-Württemberg & Frankreich.

Trinationale Metropolregion Oberrhein

Trinationale Metropolregion Oberrhein (TMO)

Der deutsch-französisch-schweizerische  (gegründet 1997) ist die Versammlung der
politisch gewählten Abgeordneten der Trinationalen Metropolregion Oberrhein. Primäre Aufgaben des
Oberrheinrats sind die gegenseitige Information und die politische Absprache zu wichtigen, die
Grenzregion betreffenden Fragen. Weiter ist er Impulsgeber für neue grenzüberschreitende Initiativen

Oberrheinrat

Oberrheinrat

https://www.museumspass.com/de/der-pass
https://trion-climate.net/
https://www.trirhenatech.eu/
https://www.rmtmo.eu/de/metropolregion.html
https://www.oberrheinrat.org/de/


Partnerscha�ts-Konzeption Baden-Württemberg &
Frankreich
Mit der Partnerschafts-Konzeption Baden-Württemberg & Frankreich (ehemals: Frankreich-Konzeption)
haben wir eine umfassende Strategie erarbeitet, mit der die Zusammenarbeit mit Frankreich gezielt
vorangetrieben wird. In zehn thematisch unterschiedlichen Aktionsfeldern sind kurz-, mittel-, und
langfristigen Ziele und Maßnahmen definiert, um der Kooperation neue Impulse zu verleihen und
bestehende Leuchtturmprojekte zu stärken. 

Die Partnerschafts-Konzeption Baden-Württemberg & Frankreich ist das Ergebnis eines breit angelegten
deutsch-französischen Beteiligungsprozesses von Bürgerinnen und Bürgern sowie Fachleuten. Bei
grenzüberschreitenden Bürgerdialogen und Expertenworkshops mit insgesamt über 600
Teilnehmenden wurde genau analysiert, welche Strukturen und Kooperationen bereits gut funktionieren
und welche Bereiche  neue Impulse benötigen, um die Kooperation für die zukünftigen Aufgaben zu
rüsten.

Langfristig umfasst die Partnerschafts-Konzeption Baden-Württemberg & Frankreich 
:

Verkehr und Mobilität
Wissenschaft und Wirtschaft
Berufliche Bildung
Sprache
Information und Vernetzung
Innere Sicherheit, Integration und Verbraucherschutz
Gesundheit
Energie, Klima, Umwelt, Forst- und Landwirtschaft
Kultur

und richtet hierfür seine Resolutionen unmittelbar an die regionalen und nationalen Regierungen, die
Oberrheinkonferenz, die Europäische Union und weitere Adressaten.

Die vier Eurodistrikte – , , 
 und der Trinationale  – sind kommunale

Zusammenschlüsse in den grenzüberschreitenden Kooperationsräumen am Oberrhein. Mit dem Ziel,
regionale Identitäten zu fördern, stärken sie zusätzlich zu ihrer beratenden Tätigkeit als „europäische
Pilotregionen“ auf lokaler Ebene die Zusammenarbeit der deutschen und französischen Gemeinden,
ermöglichen die Entwicklung und Abstimmung gemeinsamer Entscheidungen sowie die Erarbeitung und
Umsetzung vielseitiger grenzüberschreitender Programme und Projekte für die Bürgerinnen und Bürger
auf beiden Seiten des Rheines.

Eurodistrikte

Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau Eurodistrikt PAMINA Eurodistrikt der Region
Freiburg/Centre et Sud-Alsace Eurodistrikt Basel

Sie wurde am 14. Juli 2020, am französischen
Nationalfeiertag, vom Ministerrat verabschiedet.

über 100
Maßnahmen in zehn Aktionsfeldern

https://www.eurodistrict.eu/de
https://www.eurodistrict-pamina.eu/de/
https://eurhena.eu/de/
https://www.eurodistrictbasel.eu/de/
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/neue-impulse-fuer-die-zusammenarbeit-mit-frankreich
https://vivelawir.eu/


Tourismus

 Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen konnten bis
Anfang 2023 insgesamt 48 unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt oder angestoßen werden, darunter
zahlreiche herausragende Projekte von besonderer Strahlkraft.

Im Verkehrsbereich wird beispielsweise die Planung für die Reaktivierung der Schienenstrecke Colmar-
Breisach-Freiburg vorangetrieben. Auch die Gewährleistung der inneren Sicherheit am Oberrhein muss
im Sinne der Bürgerinnen und Bürger grenzüberschreitend gedacht werden. Deswegen arbeiten wir an
einer engeren Verzahnung der deutschen und französischen Polizeidienste, zum Beispiel durch das
Gemeinsame Polizeizentrum in Kehl. Gemeinsam mit der  wurde darüber hinaus das
digitale  entwickelt, das breit gefächerte Informationen
zu grenzüberschreitenden Einrichtungen und Angeboten anbietet und den Zugang zu wichtigen
Akteurinnen und Akteuren der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit erleichtert.

Die Partnerschafts-Konzeption Baden-Württemberg & Frankreich ist kein feststehendes Dokument,
sondern wird fortwährend weiterentwickelt und an neue Entwicklungen und Herausforderungen
angepasst.

Der Mikroprojekte�onds der Partnerscha�ts-Konzeption
Unser Mikroprojektefonds richtet sich an kleine Initiativen aller Lebensbereiche mit Bezug zu den
Aktionsfeldern der Partnerschafts-Konzeption Baden-Württemberg & Frankreich, die den baden-
württembergisch-französischen Austausch und die Zusammenarbeit voranbringen. Wir möchten damit
weitere Begegnungen zwischen Bürgerinnen und Bürgern aber auch Fachexpertinnen und -experten
aller Art aus Frankreich und Baden-Württemberg ermöglichen.

Der Fonds unterstützt nicht nur direkte Begegnungen vor Ort, sondern auch den digitalen Austausch
oder andere innovative mediale Formate und Kommunikationsformen.

Die Förderung bietet ein Zuschussvolumen von 500 bis 6.000 Euro.

Antragsteller und Interessierte finden Details und Rahmenbedingungen in der Förderrichtlinie und in
unserem FAQ. Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne unter 
kontaktieren. Sie können mit dem  zusammen mit der  beim
Staatsministerium Baden-Württemberg bis spätestens sechs Wochen vor Projektbeginn eine Förderung
beantragen.

Fragen und Antworten zum Mikroprojekte�onds

Am 21. November 2023 hat das Staatsministerium einen ersten Umsetzungsstand der Partnerschafts-
Konzeption im Ministerrat präsentiert.

Région Grand Est
deutsch-französische Bürgerportal „FRED.info“

Website „Vive la Wir“ zur Partnerschafts-Konzeption Baden-Württemberg & Frankreich

Weitere Informationen zur Partnerschafts-Konzeption Baden-Württemberg & Frankreich:
Pressemitteilung vom 21. November 2023

mikroprojekte-frankreich@stm.bwl.de
Antragsformular (DOCX) Anlage 1 (XLSX)

https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/erfolgreiche-partnerschaft-mit-frankreich
https://www.grandest.fr/de/
https://fred.info/
https://vivelawir.eu/
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/erfolgreiche-partnerschaft-mit-frankreich
mailto:mikroprojekte-frankreich@stm.bwl.de
https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-stm/intern/dateien/Europa/221125_Antragsformular_Mikroprojektefonds.docx
https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-stm/intern/dateien/Europa/230829_Anlage_1_Antragsformular_Mikroprojektefonds.xlsx


Antragsberechtigt sind Juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, wie etwa
eingetragene Vereine, Unternehmen und Kommunen mit Sitz in Baden-Württemberg und mindestens
einem Partner auf französischer Seite.

Wer kann einen Antrag stellen?

Sie müssen den Antrag spätestens sechs Wochen vor Projektbeginn, also dem Zeitpunkt des ersten
Vertragsschlusses einreichen. Wir empfehlen den Antrag bereits zwölf Wochen vor Beginn einzureichen. 

Bis wann muss ich den Antrag stellen?

Füllen Sie den  inklusive der  aus und schicken Sie uns beide Dokumente
sowohl digital an  als auch unterschrieben per Post an:

Staatsministerium Baden-Württemberg
Referat 63, Stichwort Mikroprojektfonds
Richard-Wagner-Straße 15
70184 Stuttgart
Deutschland

Sie müssen einen Eigenanteil in Höhe von mindestens zehn Prozent der Projektkosten vorweisen. Bitte
beachten Sie hierbei, dass die beschiedene Summe des Eigenanteils auch bei einer nachträglichen
Änderung der Ausgaben gleichbleibt.

Wie kann ich einen Antrag stellen?

Antrag (DOCX) Anlage 1 (XLSX)
mikroprojekte-frankreich@stm.bwl.de

Bei Bedarf können wir Unterlagen nachfordern. Wir benötigen etwa drei Wochen, um den Antrag zu
prüfen.

Was passiert nach der Antragsstellung?

Sie können 80 Prozent der Förderung einen Monat nach Erhalt des Förderbescheids über das Formular
„Mittelabruf“ anfordern, wenn Sie das Geld innerhalb von drei Monaten ausgeben. Mit dem Formular
„Rechtsbehelfsverzichtserklärung“ können Sie die Auszahlung beschleunigen. 20 Prozent der Förderung
behalten wir bis zur Prüfung des Verwendungsnachweises ein.

Die beiden Formulare erhalten Sie nach einer positiven Förderzusage.

Wann bekomme ich die Förderung ausbezahlt?

Welche Nachweise muss ich vorlegen?

https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-stm/intern/dateien/Europa/221125_Antragsformular_Mikroprojektefonds.docx
https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-stm/intern/dateien/Europa/230829_Anlage_1_Antragsformular_Mikroprojektefonds.xlsx
mailto:mikroprojekte-frankreich@stm.bwl.de


Link dieser Seite:

// //

Nach Projektende müssen Sie einen Verwendungsnachweis, bestehend aus einem Sachbericht, einem
zahlenmäßigen Nachweis, einer Belegliste und allen Belegen vorlegen, sodass die wir die Verwendung
der Fördergelder nachvollziehen können.

In bestimmten Fällen kann es zu einer Rückforderung bereits ausbezahlter Fördergelder kommen.
Beispielsweise wenn weniger Ausgaben anfallen oder höhere Einnahmen entstehen als geplant.
Außerdem kann es bei Verstoß gegen die geltenden Rechtsvorschriften zu einer Rückforderung
kommen.

Muss ich Geld zurückzahlen?

Alle Dokumente zum Herunterladen

Ausschreibung Förderrichtlinie Mikroprojektefonds der Partnerschafts-Konzeption Baden-
Württemberg & Frankreich – Stand: 25. November 2022 (PDF)

Formular: Antrag auf Förderung durch den Mikroprojektefonds der Partnerschafts-Konzeption
Baden-Württemberg & Frankreich – Stand: 25. November 2022 (DOCX)

Anlage 1: Kosten- und Finanzierungsplan für den Antrag auf Förderung durch den
Mikroprojektefonds der Partnerschafts-Konzeption Baden-Württemberg & Frankreich – Stand: 29.
August 2023 (XLSX)

Anlage 2: Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) –
Stand: 25. November 2022 (PDF)

Anlage 3: Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale
Körperschaften (ANBest-K) – Stand: 25. November 2022 (PDF)

https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/in-europa-und-der-welt/frankreich

https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-stm/intern/dateien/Europa/221125_Foerderrichtlinie_Mikroprojektefonds.pdf
https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-stm/intern/dateien/Europa/221125_Antragsformular_Mikroprojektefonds.docx
https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-stm/intern/dateien/Europa/230829_Anlage_1_Antragsformular_Mikroprojektefonds.xlsx
https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-stm/intern/dateien/Europa/221125_Anlage_2_Antragsformular_ANBest-P_Stand_220728.pdf
https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-stm/intern/dateien/Europa/221125_Anlage_3_Antragsformular_ANBest-K_Stand_220728.pdf
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/in-europa-und-der-welt/frankreich

